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In dem Rechtsstreit 

 
 

_____ _____ ./. Landkreis Leer 
 
wird zur Verfügung des Gerichts vom 14.06.2005 Stellung genommen. 
 
Nach Auffassung des Ag. ist eine Entschädigung zu Gunsten der Ast. für Mehraufwendungen für 
eine sechsstündige tägliche Tätigkeit in Höhe von insgesamt 0,80 € (sechs Stunden mal 1,00 € - 
Fahrtkosten 5,20 €) ausreichend, wobei der Ast. auch noch auferlegt wird, wie sie ihren täglichen 
Arbeitsweg zu beschreiten hat und die bisherigen Arbeitsbedingungen an einem - aus dem Hut ge-
zauberten - Anrufbus geknüpft werden sollen.  
 
Das vom Ag. aufgezeigte Ergebnis steht nach der hier vertretenen Auffassung nicht im Ansatz mit 
einer angemessenen Entschädigung für Mehraufwendungen im Einklang, wie vom Gesetzgeber in § 
16 SGB II vorgegeben wurde. Insbesondere die von der Ast. zurückzulegende weite Entfernung zwi-
schen Wohnung und Arbeitsplatz rechtfertigt eine hier von der Ast. begehrte höhere Mehraufwands-
entschädigung, da sie im Vergleich zu anderen ALG II Beziehern, die Leistungen nach § SGB II 
erhalten und ihren Arbeitsplatz vielfach an ihrem unmittelbaren Wohnsitz ausüben können, unter 
Berücksichtigung und Einbeziehung von Artikel 3 GG erheblich benachteiligt ist.  
 
Erweist sich das Verwaltungshandeln der Ag. nach alledem als rechtswidrig, so wird das Gericht 
höflich um eine kurzfristige Entscheidung gebeten. 
 
 
 
Alfred Kroll 
Rechtsanwalt 

 

Bürozeiten: Bankverbindung: 
Mo - Fr 9:00 - 13:00 Uhr 
Mo, Di, Do 15:00 - 18:00 Uhr 
Parkplatz vor dem Haus 
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BLZ 280  501 00  
Konto  000  –  439 372  


